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Gesetz zur Übertragung der Festsetzung
und Erhebung der Realsteuern auf die
hebeberechtigten Gemeinden
(Realsteuer-Erhebungsgesetz)
vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423)

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer und der Gewer-
besteuer obliegen der hebeberechtigten Gemeinde als Aufgaben
des eigenen Wirkungskreises.

§ 2
(1) Die Festsetzung und die Zerlegung des Grundsteuermeß-
betrages und des Gewerbesteuermeßbetrages bleiben dem Fi-
nanzamt vorbehalten.
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung zu
regeln, wie die Übermittlung der für die Besteuerung benötigten
Daten aus der Festsetzung und Zerlegung von Grund- und Ge-
werbesteuermeßbeträgen vom Finanzamt zu den Gemeinden
vorzunehmen ist.
(3) Das Finanzamt kann sich für die Bekanntgabe des Gewer-
besteuermeßbescheides der Hilfe der hebeberechtigten Gemein-
de bedienen.

§ 3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Es
gilt auch für die bei seinem Inkrafttreten noch nicht bestandskräf-
tigen Steuerbescheide und sonstigen Verwaltungsakte der Ge-
meinden auf den Gebieten der Grundsteuer und der Gewerbe-
steuer.


